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IX. I-ckrKMA. Donnerstag , den 4 . März 1852. 25.

Deuts  chlaird.
Bremen , 1. März. Die Auswan¬

derung  über unseren Platz beginnt in diesem
Frühjahre mit einer bisher unerhörten Leb¬
haftigkeit . Die Bahnzüge haben in den letz¬
ten Tagen manchmal bis 600 Personen auf
einmal gebracht , und der Bahnhof bietet zur
Zeit der Ankünfte das Bild eines bunten und
bewegten Treibens . Für den heutigen Ex¬
peditionstermin sind über 3000 Auswanderer
angenommen , und die Frachtpreise sind be¬
deutend in die Höhe gegangen . Viele Ex¬
pedienten , welche Auswanderer zu 26 , 28
oder 30 Rthlr . angenommen haben , verlieren
erhebliches Geld , da sie jetzt kein Schiff uuter
38 Nthlr . bekommen können.

Hamburg , 29 . Febr . Das Schicksal der
Schlcswiger scheint sich immer trüber gestal¬
ten zu sollen . So wird u . A . in einem dä¬
nische » Organ Nordschleswigö , der in Ap-
pcnrade erscheinenden „ Freia " , - mitgetheilt,
daß mehrere Tondercr Bürger die städtischen
Dtcucrbcträge , die 1848 auf ihre Veranlas¬
sung nach Rendsburg ( an die schleswig -hol¬
steinische Hauptkasse ) und nicht nach Ripcn
(dem nächsten , im Besitze der Dänen befind¬
lichen Stcucramtc ) abgelicfcrt worden wa¬
ren , aus ihrem Vermögen wicdercrstattcn
sollen . Die Summe wird sich auf 12,000
Rthlr . belaufe ».

Hannover , 26. Febr. Dem Vernehmen
nach findet morgen oder übermorgen die
„schließlich !! Unterzeichnung des Vertrags
wegen des Beitritts von Oldenburg zu dem
Septembcrvertrage " statt . Nach der gestern
vor acht Tagen erfolgten Erklärung der
vldcnburgischen Regierung , dem Septembcr-
vertrage beitretcn zu wollen , haben zwischen
den betreffenden Commissaircn derpreußischen,
hannoverschen und vldcnburgischen Regierung
noch weitere auf die Durchführung des
Vertrags Bezug habende Verhandlungen
stattgefunden , und wir können die Angabe,
wonach Oldenburg diejenige Bestimmung zu
Separat - Artikel 11 , welche vorschreibt , daß
Hannover für die in dem diesem Artikel
beigcfügten Verzeichnisse enthaltenen Waarcn
die Tarifsätze des Zollvereins vom 1 . März
1853 ab cinführen muß , auch für sich acccp-
tirt hat , nur bestätigen . Zugleich wird uns
aus glaubwürdiger Quelle mitgetheilt , daß
binnen Kurzem auch Verhandlungen mit
Bremen wegen Anschlusses an den Zollverein
eröffnet werden würden . Sollten die Hoff¬
nungen , welche man hieran knüpft , sich ver¬
wirklichen , so fällt damit eine wesentliche

Forderung Oldenburgs weg , nämlich die
Erhebung Brakes zum Freihafen . Die
oldenburgischc Regierung ist nämlich im All¬
gemeinen gegen das Freihafen - System und
hat die Forderung nur in Rücksicht auf die
Geestemünde ciugcräumtcn Vorrechte gestellt.
Tritt nun Bremen dem Scptembcrvcrtragc
bei , so hört Geestemünde auf Freihafen zu
sein , und dann steht Oldenburg selbstredend
von seinem Vorhaben ab . Im klebrigen hat
cs mit den Angaben wegen des getroffenen
Arrangements in Betreff der Stimmführung
seine Richtigkeit , wie nicht minder damit , daß
Oldenburg ans die bestimmte Erklärung
Preußens , vorläufig auf das Verlangen nicht
cingchen zu können , aber dasselbe auf dem
bevorstehenden Zollvereins - Congresse befür¬
worten zu wollen , einstweilen seine Forderung
hat fallen lassen.

— Was einige Blätter melden von einem
Verbot oder einer polizeilichen Verfolgung
der in Bremen erschienenen Schrift von
Dulon: „Der Tag ist angebrochen " , ist
durchaus irrig . Allerdings ist eine Verfol¬
gung wegen derselben vorhanden , aber sie
geht nicht von der Polizei , sondern vom
Staatsministerium aus , ist auch keine poli¬
zeiliche , sondern eine criminelle . Die Gerichte
sind zufolge ministerieller Aufforderung durch
das Medium der Landdrostcien cingcschritten.

— 1. März . Wie wir erfahren , ist die
Bearbeitung der Vcrfassungsrevision speciell
dem KanzlcidircctorMcyer in Osna  -
brück  übertragen worden . Man begreift,
was das heißt.

Altona , 29. Febr. Das holst. Departe¬
ment der Justiz und Polizei hat so eben das
erste Büchervcrbot unter der neuen , am 18.
d. M . eingesetzten und vorläufig vom Baron
C . v . Plessen geleiteten Verwaltung erlassen.
Dieses Verbot datirt vom 25 . d. M . und ist
gegen die bei Geislcr  in Bremen erschienene
neueste Schrift des Pastor Dulon : „ Der
Tag ist angebrochen " , gerichtet.

Kassel , 27. Febr. Gestern Abend zogen
gegen 100 Personen , theilmeise aus Kassel
und der nächsten Umgegend , von hier ab , um
nach Amerika auszuwaudern . Freunde und
Bekannte begleiteten die Abziehenden auf den
Bahnhof ; auch fand sich daselbst der Hr.
DechantH ah ue ein , um mehreren katholischen
Familien seinen Segen zu geben und ihnen
Glück auf die Reise und in ihrer neuen
Heimath zu wünschen . Bis Bremen wird
dieser Zug von Auswanderern vom General¬
agenten G . A . Wicke geleitet.

Darmstadt , 26 Febr. An die Regimen¬

ter des Großhcrzogthums ist der Befehl
ergangen , am 1 . April d . I . die der Regel
nach dann ausgedienten Soldaten nicht zu
entlassen . Es sind das 300 Mann aufs
Regiment . -

Eltville , 2?. Febr. Durch Ministerial-
vcrfügung vom 18 . , sowie durch krcisamt-
lichen Erlaß vom 24 . ist der hiesige Turw-
vcrcin aufgelöst.

Berlin , 27. Febr. Gestern stand der
Redacteur des „ Publicisten " , Herr Thiele,
vor Gericht , der vor Kurzem noch ein eifri¬
ger Demokrat , plötzlich zur entgegengesetzten
Partei abgefnllcn ist . Dies schützte ihn
jedoch nicht vor einem Prozeß , aus früherer
Zeit anhängig gemacht , da er im „ Publicisten"
behauptet hatte , daß „ Tausende jetzt ihren
Familien entrissen , wegen politischer Ver¬
brechen in Kerkern schmachteten und viele mit
Kette » an den Füßen Schanzarbeiten ver¬
richten müßten . Der Staatsanwalt hatte
wegen Erregung von Haß » nd Verachtung
gegen die Regierung geklagt , Herr Thiele
trat den Beweis der Wahrheit an . Ein po¬
litischer Gefangener , der ehemalige Kammer-
gerichtsrcfercndar Rasch , sagte aus , daß er
auf verschiedenen preußischen Festungen ge¬
sessen habe , wo mehrere seiner Freunde , wegen
politischer Verbrechen vernrthcilt , in Ketten
geschmiedet waren . Das Gesetz schreibe dies
freilich nicht vor,  aber die Willkür der
Festungscommandantcn sei unbeschränkt . Der
Zeuge nannte eine Menge bekannter Män¬
ner , die er in Eisen gesehen hatte , er erbot
sich überdies mehr wie tausend Perso¬
nen zu nennen,  die ihren Familien ent¬
rissen im Kerker schmachteten . Seine Schil¬
derungen machten einen tiefen Eindruck ; der
Gerichtshof verlangte die Namcnnennung
nicht und setzte die Vereidigung des Zeugen
aus . Der Staatsauwalt trug auf eine sehr
milde Strafe , auf vierwöchcntliches Gcfäng-
niß , an , allein die Richter erkannten na h
kurzer Berathung auf „ Nicht sch ul big " , da
die behaupteten Thatsachcn wahr seien . Die
Aussagen des Zeugen Rasch über das Elend
und Unglück und über die Behandlung vieler
politischer Verbrecher , die in Ketten unv feuch¬
ten Kasematten an Leib und Seele untcrgc-
hen , werden leider auch von andern Seiten
bestätigt.

— 28 . Februar . Die nunmehr erfolgte
Bestellung des Prinzen Friedrich von Ba¬
den  zum stellvertretenden Regenten des Groß¬
hcrzogthums , welche den einzelnen Höfen
notificirt werden wird , ist, wie das „ C .-B ."
versichert , nicht etwa die Folge diplomatischer



Verhandlungen , sondern das Ergebniß von
Berathungen im Schooße der grvßherzogl.
Familie und ausdrücklicher Verzichtleistung
des ältern Bruders auf diese modtficirte Re¬
gentschaft , welche nach dem großhcrzoql . Er¬
lasse eine nur „ bis auf Weiteres " bestehende
ist . Das gegenwärtige badische Ministerium
bleibt , zuverlässigen Mitteilungen nach,
im Amte.

Stuttgart , 25 . Febr. Die zweite Kam¬
mer verwilligte heute die verlangten 4000
Mann Recruten  je für die Jahre 1852,
1853 und 1854 , wodurch die bundesmäßigc
Stärke von 21,000 Mann für das active
Heer hcrgestellt wird.

— 26 . Febr . Dem Vernehmen nach wird
der Arbeiterverein aufs neue gemaßregelt;
18 Mitglieder sind heute vor die königl.
Stadtdirection geladen und ein Mitglied
wurde bereits gestern verhaftet . Die k.
Stadtdirektion thcilte ihm mit , daß man trotz
aller Warnung den Verein fortgeführt habe
und dcßhalb strafbar sei ; auch wurde bet dem
Verhafteten sorgsame Haussuchung nach
Papieren gehalten , doch erfolglose

Königsberg . Aus Osterode ist der
„K . H . Z . " folgender Artikel auS „ durchaus
zuverlässiger Quelle " zugcgangen : „ Die Be¬
trachtung der steigenden unerhörten Bedürf¬
nisse des Ehestandes hat fromme und edle
Männer der Stadt zu dem eben so wohler¬
wogene » als rühmlichen Entsckflusse geführt,
auf bedingte Wiedereinführung des früher
in Deutschland gesetzlich erlaubten Concubi-
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nats bei den Kammern in Berlin zu petitio - !
niren ."

Kiel , 27. Febr. Es sind hier Proben von
Knöpfen angclangt , wie sie demnächst von
den holsteinischen Zollbeamten getragen wer¬
den sollen . Es befindet sich auf denselben
ausschließlich das Wappen Dänemarks als
deS herrschenden Landes , nämlich die drei
Löwen . Vom Jahre 1834 bis zum Jahre
1846 trugen die schlcSwig - Holstein . Zollbe¬
amten auf den Knöpfen das schleswig - hol¬
steinische Wappen ; vom Jahre 1846 an bis
jetzt glatte Uniformknöpfe ; im Jahre 1852
werden auch die holsteinischen Zollbeamten,
wie cs schon jetzt die schleswigschen thun , das
dänische Wappen trägem Man sicht , die
Welt ist rund!

Ausland.

Dänemark . - - Aus Kopenhagen
hören wir jetzt fast nur von Feten aller Art,
welche den Commissaren des deutschen
Bundes  vom Hofe und von den Ministern
gegeben werden . Bei den Hvffestcn erschienen
die Vertreter des deutschen Bundes in der
Dekoration des Danncbrog - Ordens , welche
der König ihnen verliehen hat.

Frankreich . Paris,  28 . Febr. Louis
Napoleon  soll seit einigen Tagen leidend
sein . Man will diesem Umstande das ( übri¬
gens unbedeutende ) Sinken der Fonds zu-
schreiben.

— Die ConfiscationSdekrete  gegen
die Orleans  werden schwerlich zurück-
genommen . Ein Artikel deS heutigen
Grundcredit - Dekrets nimmt ausdrücklich
auf die Bestimmung jenes Dekrets Bezug,
welche 10 Mill . Frs . aus dem Verkauf der
Güter Louis Philipp 'ö für die Unterstützung
von Creditanstalten anweist.

— Die französischen Freimaurer,  die
sich vor der denunciationswüthigen klerikalen
Presse nicht sicher glaubten , haben sich be¬
kanntlich unter Bonaparteschen Schutz ge¬
flüchtet , indem sie einen Vetter des Präsidenten,
Lucian Murat , zu dem seit Josephs von
Spanien Tode unbesetzt gebliebenen Groß-
meistcrthnm erhoben . Vorgestern fand die
feierliche Einführung des neuen Bruders
statt;  gegen 1000 Maurer , mehrere auS
entfernten Departements , hatten sich dazu in
ihrem maurerischen Costum eingefunden.

— Von den Brutalitäten , welche sich die
Polizei der Republik am 24 . bei demJahres-
fcst der Revolution erlaubt hat , nur eine
statt vieler . Eine junge Dame kam in einem
Wagen zur Juli - Säule gefahren und legte
einen Kranz an derselben nieder . Sogleich
wurde sie von Scrgeants de ville fortge¬
schleppt , ohne daß es ihr gestattet wurde , sich
ihres WagenS zu bedienen . Trotzdem sie
angab , daß ihr Bruder sich unter den Fcbruar-
Todten befinde , und daß daher dieJult -Säule
das Grab sei, auf welches sie den Tobten-
kranz zu seinem Andenken legen müsse , wurde
sie doch ins Gefängniß geworfen.

LandtagSvevhandlung.

Die vierte oder richtiger vierzehnte Landtagssitzung ( März l .)
wnrde mit der Anzeige verschiedener Eingabe » eröffnet , von
denen zwei : eine Vorstellung von Geistlichen und Kirchendienern,
betreffend Entschädigung für die durch das Staatsgrundgesctz
erlittenen Verluste , und ein Protest der Gemeinde Bakum , be¬
treffend die Trennung der Schule von der Kirche , redendes Zcugniß
geben von dem Partiknlarismus und der Selbstsucht , die , nur ihre
selbstsüchtigen Zwecke verfolgend , überall wieder ihr widerwärtiges
Antlitz zeigen . Das Pfaffenthum rühmt sich täglich und stünd¬
lich christlicher Demnth und Entsagung . Es möchte so gern
Führer des Volks sein , um es in der Verdummung zu erhalten.
Aber nur zu häufig hängt es christliche Tugenden wie einen
Mantel um , unter dem cs sein sinnliches Gelüst , Anmaßung
und Herrschsucht , birgt . Die übrigen Eingaben waren in¬
different.

Die Tagesordnung hatte zunächst nur die Prüfung einiger
Veräußerungen vom Staatsgute zum Gegenstände , welche , da die
Anträge des Ausschusses ohne Ausnahme genehmigt wurden,
durch nichts weiter als durch eine kurze Episode bcmerkenswerth
ist . Der Negierungöcvmmissair ( Bucholtz ) suchte nämlich die
bereits vom Staatsministcrium auf Grund des Art . 210 , Ab . 2
des Staatsgruudgesetzes:

„Die Veräußerung einzelner Laudstücke zur Beförderung der
Landeskultur bedarf der Bewilligung des Landtages nicht"

ausgesprochene Ansicht , daß die zu Hansbauplätzeu ausgcwiesenen
Slaatsgutsparzclcn der Genehmigung deö Landtags nicht be¬
dürften , näher zu begründen , wurde inteß von ? Abgeordneten
Wibcl widerlegt , welcher schlagend nachwies , daß unter Laudcö-
cultur nur die Cultur von Grund und Boden zu verstehen sei,
und daß nach der Ansicht der Staatsrcgierung jede Veräußerung
einseitig von ihr verfügt werden dürfte , wenn sie die Cultur des
Landes und seiner Einwohner betreffe , was in irgend einer Be¬
ziehung beinahe beständig der Fall sein werde . Auch der Be¬
richterstatter ( Klävcmann ) schloß sich dieser Ansicht an und ver¬
wahrte den Landtag gegen die Auslegung der Staatöregierung.
Wir bähen der Episode erwähnt als redendes Beispiel , wie ge¬

neigt man ist , auch in die klarsten Rechte des Landtags ein-
zugreifen , sie zu schmälern und sich zu unterwerfen.

Den zweiten Gegenstand der Tagesordnung bildete die Be¬
schwerde des Hufners Kröger in Sarkwitz im Fürstenthum Lübek
über die von der Regierung zu Eutin und dem Staatsministcrium
versagte Concession zur Anlegung einer Windmühle im Dorfe
Sarkwitz . Derselbe rief eine lebhafte und heftige Discussion
hervor , weil er eine der Lebensfragen im Staatslcben betrifft,
die Freiheit des Gewerbes und Nahrungsbctriebs , an welcher
sich für den Bittsteller die Abgeordneten Wibcl II ., Mölling,
Wibel I . und Morell , gegen denselben und zu Gunsten der
Staatsregierung die Abgeordneten Pancratz , Becker , SelckmannII.
und der Berichterstatter von Wedderkop , betheiligten . Die Aus¬
führung des Ausschusses enthält den großen Jrrthum , daß sie
dem Art . 52 des Staatsgruudgesetzes * ) nur eine rechtliche
Wirkung in Beziehung auf die künftige Gesetzgebung beilegt und
davon ausgeht , daß er an den bestehenden Verhältnissen nichts
ändere . Zwar bezieht sich der Artikel in soweit auf die künftige
Gesetzgebung , daß die Gewcrbcfreiheit nur gesetzlich und nur so
weit beschränkt werden darf , als eS vom Gemeinwohl gefordert
wird , aber er enthält eben so klar und deutlich das Prinzip
der Freiheit des Gewerbes und sonstigen Nahrungsbctriebs ; er
enthält den ferner » Satz : Die jetzt gesetzlich  bestehenden Be¬
schränkungen bleiben bis zu ihrer Aufhebung in Kraft;  also die
festen Bestimmungen : Das Gewerbe ist frei , und : nur die
gesetzlich,  nicht alle nur factisch bestehenden Beschränkungen
dauern fort . Dies hoben die Vcrtheidiger der Beschwerde mit
siegenden Gründen hervor . Sie führten aus , daß eine gesetzliche
Beschränkung auf einem Gesetze beruhen müsse , daß der Begriff
eines Gesetzes eine gehörig erlassene und publicirtc Vorschrift über
das fordre , was allgemeinen Rechtens sei , daß Gewohnheit , Ge¬
brauch und Mißbrauch , Willkühr der Verwaltung oder ihr Er¬
messen , wie der delicate Herr Bucholtz das Verfahren der Vcr-

Der Artikel lautet soweit er hierher gehört : ^Die Freiheit des Ge<
werbe » und sonstige » Nahrungsbetriebs darf nur gesetzlich und nur in so weit
beschränkt werden , als es vom Gemeinwohl gefordert wird.

Die jetzt gesetzlich bestehende» Beschränkungen bleiben bis zu ihrer Aufhe¬
bung in Kraft . "



waltung delikater vom Landtage ausgedrückt haben wollte , wohl :
eine Quelle von Rechten und Pflichten , aber vom Begriffe des !

Gesetzes himmelweit verschiedene sein ; d>ß im Fürstcnthnm Lübek ;
eine gesetzliche Beschränkung der Gewcrdcfreihcit zur Änlegnng
neuer Mühlen nicht bestehe , wenigstens so weit bekannt , und daß ,
in diesem Falle die Regicrnngöentscheidungcn das staatsgrundgc-
sctzlich verliehene Bürgerrecht geradezu verletzten und zerstörten.
Vor der vernichtenden Kraft dieser Gründe weichend , verlegten die
Verthcidiger der Regierung den Kampf auf das andere Feld der be¬
liebten Competenz und behaupteten , daßdieFragc : ob im Fürstenthum
Lübek gesetzlich beschränkende Bestimmungen beständen , sie zu einer
provinziellen , daher nur dem Provinziailandtag zuständig machten.
Obgleich ihnen das verletzte Staatsbürgerrccht , der eigentliche
Gegenstand der Beschwerde , und der Art . 144 cntgegengchalten
wurde , nach welchem der Landtag der gesetzliche Vertreter aller
Staatsbürger ist, wurde gleichwohl der Antrag des Abgeordneten
Wibel II . :

„Das Gesuch des Bittstellers der Staatsregierung zu empfehlen,
sofern nicht „ jetzt gesetzlich bestehende Beschränkungen"
im Fürstenthum Lübek demselben widersprächen " *) j

gegen 18 Stimmen , unter denen sich auch die des Abgeordneten j
Rüder befand , abgclehnt und die „ Tagesordnung " angenommen , !
mit welcher nur zu oft dem Rechte die Schlafmützc über die Ohren
gezogen wird.

Ein nicht minder heftiger Kampf entbrannte über den dritten
und letzten Gegenstand der Tagesordnung , den Bericht des Finanz¬
ausschusses , betreffend die Aufhebung der Verbindung der oiden-
burgischen und hanseatischen Contingente u . s. w.

Die Zusatzacte I . zu der Brigadcconvention vom 6 . Januar
1834 enthielt nämlich die Bestimmung:

„Daß der kündigende Thcil die Pensionen und Entschädigungen
an zu entlassende Individuen allein zu tragen habe ."

In einer Conferenz vom 9 . Octvb . 1850 , bestätigt von der
oldcnbnrgiscbcn Regierung Octob . 19 , von den Hansestädten Nov . 6
1850 , gab Oldenburg diesen eminenten Vortheil auf , worauf die
Hansestädte alsogleich die Convention kündigten und damit jene
Last zur Hälfte auf Oldenburg wälzten , die sie ohne jenen Con-
ferenzbcschlnß bei der Kündigung allein zu tragen gehabt hätten.

Der Ausschußbericht giebt uns ein trauriges Bild der Land-
tagsmehrheit , die ohne eingehende Würdigung der Sache und
Verhältnisse nur ein Ziel zu haben scheint : das Verfahren der
Negierung gut zu heißen wie cs auch sein möge . Er erkennt
an , daß die obige Vereinbarung nach Art . 27 des Staatsgrundge-
setzcs der Zustimmung bedürfe ; allein obgleich dieselbe am 9 . Okt.
1850 geschlossen , am 19 . Oktob . und 6 . Novcmb . desselben Jahres
ratisicirt war , obgleich am 18 . Deccmb . 1850 ein Landtag , freilich
von anderer Farbe und welchem die StaatSregiernng die Verein¬
barung zur Prüfung zu übergeben wohl eben nicht geneigt sein
mochte , zusammentrat , der bis zum 27 . April 1851 tagte , obgleich
nicht jenem , sondern erst diesem Landtage , welchem die Vereinbarung
vorzulegcn , die StaatSregiernng weit eher geneigt sein mochte , die
obige Vereinbarung vorgclegt worden , und durch diese Zögerung,
durch die Ausübung über Jahresfrist hinaus die Verhältnisse so
fest und der Abschluß zur vollendeten Thatsachc geworden , begnügt
sich der Ausschuß mit der ihm gewordenen Mittheilung des Regie-
rungscommissairs , „ es sei von Anfang an die Absicht ( ?) der
Staatsregierung gewesen , die Uebcreinknnft dem Landtage zur >
Genehmigung vorzulegen " . Er nimmt so ziemlich unumwunden !
dicsevollcndcteThatsache an , also daß die nun ex post nachgcsuchtc !
Zustimmung ein Formenspicl sei, spricht auch von dem beliebten
„Treue und Glauben " der Staaten in ihrem Verkehre gegeneinander,
die ein Rückgängigmache » der Vereinbarung nicht gestatte , aber von
der Treue und dem Glauben , welche die Staaten andererseits dem
Lande , seiner Vertretung und Verfassung schuldig sind — tiefes
Schweigen.

Der Znsatzantrag des Abgeordneten Mvlling zum Ausschuß-
antrage:

„Der Landtag spricht über die nicht zeitig geschehene Vor-
legung der Vereinbarung sein Bedauern aus " ,

auf die obigen Gründe gestützt und durch sie vertheidigt , wurde
natürlich mit überwiegender Mehrheit abgelchnt.

Der Abgeordnete Wibel beantragte mit Rücksicht darauf , daß

Daß solche gesetzliche Beschränkungen im Fürstenthum Lübek nicht bestehn,
können wir aus genauer Gesetzes - »nd Sachkunde bestätigen.

der Ausschuß nur von Vermuthungen , Ansichten und willkührli-
chcr Wahrscheinlichkcitsannahme , aber nicht von Thatsachen aus¬
gehe , daß er seinen Znstimmungsantrag auf den alleinigen Grund
stütze, daß die Werbegeldcr für die Artilleristen , welche die Hanse¬
städte den Kopf mit 36 Rthlr . bezahlten , möglicherweise auf
86 Rthlr . sich steigern könnten , daß zwischen Schaden und Vorthcil
keine Bilance gezogen sei , und daß überall nicht erhelle , ob die
28000 Rthlr . welche Oldenburg von den Hansestädten vertrags¬
mäßig erhalten , welche jetzt durch den aufgehobenen Vertrag ver¬
loren seien , dessen Aufhebung wesentlich durch jene für Oldenburg
so nachtheilige Vereinbarung hcrbeigcführt worden , irgendwie ganz
oder theilweise ersetzt würden , und in der Meinung , daß der olden-
bur gische Bevollmächtigte durch die Hanseaten arg überlistet sei:

„Daß der Ausschuß in gründlicherer Untersuchung die Sache
noch einmal erörtere " ,

ein Antrag , der ebenfalls mit überwiegender Mehrheit abgclehnt
wurde.

Schluß der Sitzung Nachmittags 2 Uhr.
Die 15 . Sitzung ( März 2 .) , in welcher die Berathung über

die Militairconvention mit Bremen zu Ende geführt und der Aus¬
schußantrag ohne Discussion angenommen wurde , bot kaum Stoff
zu irgend einer Betrachtung außer etwa über einen Zwischenfall
persönlicher Art.

Im Eingänge der Sitzung wurde der Abg . Wibel I ., weil er
gestern nach dem Zeugnisse der stenographischen Niederschrift , in
Folge der Behauptung des Berichterstatters , die Staatsregierung
habe dem Ausschüsse ihre schon frühere Absicht nachgcwicscn , die
Zustimmung des Landtags zu der fragliche » Vereinbarung ctnzu-
holen , die Worte gesprochen : „Das Papier ist geduldig " ,
vom Präsidenten nachträglich zur Ordnung gerufen , da die Aeu-
ßerung , welche er zugleich als eine unwürdige  bezcichncte , von
ihm überhört sei.

Wibel nahm zu seiner Vertheidigung das Wort  und hob her¬
vor , daß der StaatSregiernng wohl wenig mit einer Vertheidigung
gedient sei, welche Nachweise , daß sie gute Vorsätze gehabt aber nicht
ausgcführt . Und wo sich Jemand auf solche nicht ausgcführte
aufs Papier gebrachte Vorsätze berufe , möge man wohl sagen : daS
Papier ist geduldig.

Böckel schloß diesen Act nachträglich geübter Präsidialjustiz
mit der eben so wohl angebrachten als richtigen Bemerkung : Der
Präsident habe das Recht , den Abgeordneten zur Ordnung zu rufen,
doch nicht , seine Acußcrung zu kritisircn , zumal durch ein Prädicat
wie das hier gebrauchte . —

Schluß der Sitzung Nachmittags 12 /̂z Uhr.

Zum neuen Entwürfe des Staatsgrundgesetzes.
Der neue Entwurf erinnert an die 3ex klwckiu üo jaotu : Bei

drohendem Scbiffbrnch werden in der Eile manche nützliche Dinge
mit den unnützen über Bord geworfen , um daS Schiff zu retten.
Wenn wir nun zwar nicht glauben , daß wir das Schiff werden
retten können , da schon zu viel Wasser cingcdrungen ist , und man
nicht mehr dagegen pumpen kann ; so können wir eö uns doch nicht
versagen , einige Betrachtungen darüber anznstcllen.

Nach Art . 6 würde der Großherzog dem preußischen Zoll¬
verein beitretcn , also das Land willkührlich besteuern können ohne
Zustimmung des Landtages : denn dieses wäre kein Vertrag , zu
dessen Ausführung die Bewilligung von Geldmitteln aus der
Staatskasse nö >hig ist.

Nach Art . 14 kann der Großherzog seinen wesentlichen
Aufenthalt nicht außerhalb Landes nehmen . Dabei ist eine Er¬
klärung darüber nöthig , was unter dem wesentlichen  Aufent¬
halte zu verstehen sei ? Ist es dasselbe , was bisher unter Domicil
verstanden wurde , dann muß dieses gesagt werden , und dieses muß
ebenfalls geschehe », wenn eö etwas anderes bedeute » soll . Sonst
bleibt cs eine oldenburgisch - mhstischc Floskel , womit man dickthut,
ohne einen klaren Begriff damit zu verbinden . So haben in den
Art . 107 sich die Volksgenossen  cingcdrängt , und kein Mensch
weiß , waS das für Leute sind . Sie erscheinen als ein Haufen
von Nebclsterncn , ohne bestimmte Umrisse , den auch das stärkste
Fernrohr nicht auflösen kann . Wenn ich verreisst bin , dann habe
ich mein Domieil  nicht verändert . Habe ich denn dadurch
meinen wesentlichen  Aufenthalt verändert ? Dieses würde man
von einer kleinen Reise gewiß nicht sagen können , aber wie wäre
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rS , wenn der Fürst sein ganzes Leben hindurch reisen wollte ? Das
könnte bedenklich werden , und darin möchte man allenfalls einen
„wesentlichen Aufenthalt außerhalb Landes " finden , wenn er sich
auch nirgends lange aufhiclte . Man setze z. B . den Fall : der
Fürst beschäftigte sich mit Natnrforschung , ( wie bekanntlich der
König von Sachse ») , und lebte , wie Humboldt , eine Reihe von
Jahren in Amerika und in Paris , nähme an einer Weltumsege¬
lung , einer Nordpolcrpcdition Thcil . Lauter löbliche Dinge , aber
man würde sie ihm verbieten wollen , und dennoch wäre es die
Frage , ob man es könnte ? Denn in einem solchen Falle müßte
doch der Zeitraum abgegrcnzt sein , welcher den Begriff eines
wesentlichen Aufenthalts  enthielte . Was ist an dem Aufent¬
halte das Wesentliche?  Daß man da ist . Aber was ist denn
ciu wesentlicher  Aufenthalt ? Man sollte doch endlich ein-
sehcn , daß man sich durch solche hohle Phrasen nur lächerlich
macht . Der oldenburgische Magistrat und Stadtrath ist aber
bei der Sache intcressirt , und hier zeigt cs sich, daß der letztere
eine Ahnung von einem durch eine Constitution der Stadt
Oldenburg drohenden Verluste hatte , als er vor einigen Jahren
die Bcsorgniß äußerte , daß eine Constitution die Stadt Olden¬
burg ihres Glanzes , nämlich vieler schönen Uniformen berauben
würde . Dieses ist nun zwar nicht cingctroffcn , im Gegcutheil
ist dieser Glanz noch durch die silbernen Helme der Cavalleric
vermehrt worden ; allein der Fürst kann nach Art . 14 Olden¬
burg verlassen , und Eutin oder Birkcnfcld zur Residenz nehmen,
Basel  freilich nicht , oder Luxemburg,  wie weiland
Friedrich August von Anhalt - Zerbst , — und dann gute Nacht
Oldenburg I

Nach Art . l6 darf auch der Stellvertreter  seinen
wesentlichen  Aufenthalt nicht außerhalb Landes nehmen , wor¬
aus denn nothwcndig folgt , daß unter dem wesentlichen
Aufenthalt nicht das Dom teil  verstanden werden kann . Denn
der Stellvertreter , wenn er ein auswärts wohnender Prinz ist,
wird dieser Stellvertretung halber sein bisheriges Domicil nicht
leicht ausgcbcn , sondern nur einen tcmporaircn  Aufenthalt
in unserm Lande nehmen . Wie unterscheidet sich dieser von
einem wesentlichen?  Man sicht , daß die Verfasser gar nicht
gewußt haben , was sie gesagt.

Art . 39 , § . 3 , sagt : „ Im Falle einer widerrechtlich ver¬
fügten oder verlängerten Gefangenschaft ist der Schuldige , und
nötigenfalls der Staat  dem Verletzten zur Genug¬
tuung und Entschädigung  verpflichtet . "

Der Grundsatz ist gewiß richtig und cs ging kein Weg
vorbei , man konnte ihn auch mit Ruhe passiren lassen : denn
der Staat  ist jetzt nicht mehr das Fiscus.  Es wäre gar zu
arg gewesen , hätte man in diesem  Falle nicht Entschädigung
versprochen . Dennoch ist der Satz isolirt geblieben , denn man

will keineswegs Jedem eine Entschädigung geben , welcher in
seinem Eigenthum  durch die Staatsgewalt verletzt ist , da der
Art . 59 des alten Staatsgrundgcsctzcs im Art . 62 und 64 des
Entwurfs von neuem sanctionirt ist.

Nach Art . 48 steht Jedem , der sich durch eine Verwaltungs-
Maßregel in seinen Privatrechtcn gekränkt glaubt , der Rechts¬
weg  offen . Dieser Artikel ist so dunkel geblieben , als er war.
Der Rechtsweg  gegen wen?  gegen den Beamten ? aber , wenn
der nichts hat , auch gegen den Staat ? und in welcher Be¬
ziehung ? kann die Verwaltungsmaßrcgel selbst  im Rechtswege
aufgehoben , oder nur Entschädigung verlangt werden , und von
wem?  Alles dieses hatte die der constituircnden Landtage un¬
bestimmt gelassen.

Nach Art . 49 dürfen Moratorien  nur im gesetzlichen
Wege crtheilt werden . Aber warum sollen sic denn überhaupt
crtheilt werden dürfen ? Hat dieses der Bundestag verlangt?
DaS alte Staatsgrundgesetz sagt Art . lt4: „Moratorien dürfen
von Staatswcgcn nicht crtheilt werden ."

Art . 59 beruft ssb wegen Entschädigung der , der Mühlcn-
bannrcchte beraubten Personen auf das Gesetz vom 8 . April
1851 . Dieses gibt aber ihnen und den Domaincnerbpächtcrn
keine Entschädigung , sondern zeigt ihnen eine Seifenblase.

Art . 60 : „ DaS Eigensinn » ist unverletzlich " , ist stehen
geblieben , steht aber mit Art . 62 und 64 im Widerspruch.

(Schluß folgt .)

Am Dienstag d. 2 . d. fand die Beerdigung der beiden neulich
auf dem Eise verunglückten jungen Leute ( Mcincke und Glaucrdt)
statt . Ein großes Gefolge , darunter die Schulkameraden der
verunglückten , befand sich hinter den Särgen . In der Gertruden
Kirche hielt der betreffende Geistliche eine entsprechende Rede . Die
Kirche konnte die zahllose Menschenmasse , welche thcilnehmend dem
Lcichcnznge sich angeschlosscn hatte , nicht zur Hälfte fassen.

R ä t h s c l.

Ich bin i» Topf »nd Teller,
Doch nie in Kuch' und Keller,
Oft trcff' ich meines Gleiche» in der Tasse,
Doch findest Du mich n i c in einem Fasse. —
Jn 'S Spuntloch muß ich stets hinein,
Sei selbiges groß oder klein.

A.

Redakteur : Wilhelm Calbcrla.
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Zu verkaufen.
Oldenburg . Ein Fortcpiano,  sehr

billig . Zn erfragen bei H . Klcsscr.

Gesucht
Oldenburg.  Eine gewandte Köchin so¬

fort oder zum Mai . Nsslsmx Nachricht er-
theilt

H . Kleffer,
H a a r c n st r a ß c 4 t.

Gesucht.
Oldenburg.  Ein Kindermädchen , so¬

fort oder zum Mai anzutrctcn.
H . G . Gerdes,

Gastwirth.

Anzeigen für den Beobachter
sind frankirt  an die Redaction einzuscndcn,
können aber auch in der Buchdruckern von
Heinrich Klcsscr,  Haarcnstraße 44 , abge¬
geben werden . Die Zeile oder deren Raum
wird mit 1 Eroten bezahlt.

Druck von Heinrich Klesscr  in Oldenburg.
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IL. Sonnabend, den6. März 1852. 26.

Deutschland.
Oldenburg . Pastor Dulon in Bre¬

men ist durch Senats -Befehl von seinem Amte
suspcndirt. Der „Bremische Volksfrcund"
vom Dienstag, den 2. März, bringt in einer
Beilage diese Nachricht mit folgenden Worten:

„Endlich sind die Würfel gefallen, endlich
und leider endlich ist das zur Wahrheit ge¬
worden, was Tausende nicht für möglich ge¬
halten.

Herr Pastor Rudolph Dulo « ,
Predigera» U. L. Frauen,

ist heute Morgen durch einen Befehl des Se¬
nats von seinem Amte suspendirt und ihm
zugleich die Ausübung jeder Amtshandlung
untersagt worden.

Er darf also weder taufen noch trauen,
wird in der L. F. Kirche vor der Hand nicht
wieder predigen und darf auch die Kinder
nicht confirmiren.

Leser, Dulon ist suspendirt , Dulon,
der edle, kühne Streiter für Wahrheit und
Recht ist von seinem Amt entsetzt!!! Warum?
Weil er kein Wimmer, kein Mallet sein
konnte, sein wollte!

Darf sich dies die Lieben Frauen Gemeinde
gefallen lassen? Darf der Senat , dem doch
nur das Oberaufsichtörecht zusteht, so ohne
Weiteres in die Angelegenheitender Ge¬
meinde eingreifen?

Wohlan, die Würfel sind gefallen, der
- Streit wird heftiger denn je entbrennen!"

Der Bremer Senat hat dem Herrn Pastor
Dulon eine Frist von sechs Wochen zum Wi¬
derrufe seiner Schriften vergönnt. Das ist
sehr gnädig.

Bremen , 2. März. Die „W.-Z." ver¬
öffentlicht eine sehr beachtenswcrthc Warnung
vor der Auswanderung nach Peru, für
wclchebekanntlichin letzter Zeit in Deutschland,
unter scheinbar sehr lockenden Versprechungen,
geworben wird. Diese Erörterung der
peruanischen Verhältnisse ist unterzeichnetvon
den Chefs sämmtlichcrdeutscher Handels¬
häuser in Lima, an deren Spitze die Consuln
Hamburgs und Bremensstehen, und sie stellt
so viel fest, daß geschickte Handwerkerwohl
eine auskömmliche Eristenz finden, aber dafür
auch mit manchen Entbehrungen und Ent¬
sagungenvon Bedürfnissen, an welche sic in
derHeimath sich gewöhnt, zu kämpfen haben.
Bergleute dürften dort nur ein Fortkommen
finden, wenn sic sich unter eine sehr umsich¬
tige Leitung stellten.

Lübeck, 1. März. Ein Herr Stapel-
feldt  hatze in der heutigen Versammlung

der Bürgerschaftden Antrag gestellt, den
Juden das Handelnim Freistaate Lübeck zu
verbieten. Der Antrag wurde verworfen.

Von der Riederelbe , 3- März. In den
letzten Tagen haben sich zahlreiche, besonders
dem Bauernstände ungehörige Familien aus
dem östlichen Holstein nach Hamburg begeben,
um von da aus über das Weltmeer, meist
nach Südbrasilicnzu wandern.

Hannover . Nach einer Mittheilung,
welche einem Franks. Corr. der A. A. Ztg.
von glaubwürdiger Seite zukommt, sind nicht
die mindesten Aussichten mehr auf eine Ver¬
ständigung vorhanden, durch welche die Ver¬
äußerungder Nordseeflotte vermieden werden
könnte. Die umlaufendenAngaben, nach
welchen Preußen in letzter Zeit geneigt worden
wäre, einem provisorischen Arrangementbei¬
zutreten, stellen sich als unbegründet heraus.

Die Hannov. Ztg. macht zu dieser„glaub¬
würdigen" Nachricht die Bemerkung: „es
dürfte sich gerade umgekehrt verhalten".

Endlich vernimmtgar die Leipziger Zei¬
tung, es würden gegenwärtig Unterhandlun¬
gen in Bezug auf die Nordsceflotte gepflogen,
welche eine Ucbcrcinkunftüber ein neues
Provisoriumherbcizuführcn bezweckten.

Da haben unsere Leser abermals von
einem Tage drei Versionen über die deutsche
Flotte. Wir bitten zu wählen!

Lüneburg, 2. März. Der Durchmarsch
der Oestcrrcichergeht in diesen Tagen zu
Ende. Allgemein ist uns ausgefallen, wie
wohlgenährtMann und Roß aus den hol-
stcinschcn Gauen zurückkommen, namentlich
befinden sich die Pferde in vortrefflichem
Zustande. Bis zum vorgestrigen Abend war
von sämmtlichendurchziehendenMannschaften
nur Einer erkrankt, ein deutlicher Beweis
von der gesunden trefflichenKost und Lebens¬
weise, welche ihnen der Aufenthalt in den
Herzogthümern gewährthat-

Kassel, 29. Febr. Eine recht Hassen-
pflugsche Maßregel ist in Kassel gegen den
Nothstand ergriffen, der auch dort sich zeigt.
Um den Beschwerdenabzuhclfen, welche
über den geringen Vorrath von Brod in
hiesiger Stadt , sowie über die verweigerte
Verabfolgung solches( !) erhobenworden
sind, ist für die Stadt Kassel und deren
Zunftbezirk Folgendes verordnet:

„Jeder Bäckermeister hat jeden Tag nach
Bcdürfniß Brod zu backen, und solches Jedem,
der die Taxe zahlt, aus Verlangenzu verab¬
reichen. Zuwiderhandlungenwerden, und
zwar für jeden einzelnen Fall mit 20 Rthlr.,
eventuell 14 Tag,cn Gefängniß, bestraft.

Beharrliche Widerspänstigkcit wird außerdem
mit Ausstoßung aus der Zunft geahndet.
Das Bcdürfniß, so wie das Quantum, wel¬
ches der einzelne Bäcker täglich zu liefern
hat, bestimmt die Ortspolizci, vorbehaltlich
jedcrzeitigen Einschreitens des kurfürstl.Land¬
rathsamtes dahier."

Der Himmel bewahre einen vor solcher
kommunistischenGewerbepolizci!

Wiesbaden , 29. Febr. Die Unter¬
suchung des Nothstandsauf unserem Wester¬
wald durch den Regicrungscommissär Herrn
MinisterialrathSchepp hat sicherem Verneh¬
men nach das Resultat gehabt, daß dieser
Nothstand als begründet anerkannt werden
mußte. Demgemäß hat unsere Staatsre-
giernng bereits Anordnungen zur Erledigung
dieses Elends getroffen. Unter Anderen reis'tc
heute der Ministcrialreferentim Bauwesen,
BaurathHaas, auf den Westerwald, um die
Aufnahmevon Chausseearbciten zu bewerk¬
stelligen. Wir dürfen erwarten, daß dies
auf eine durchgreifende Weise in den verschie¬
denen Acmtcrngeschieht.

Berlin , 2. März. Die in Ausführung
gekommeneMaßregel, wegen der freien Ge¬
treide-Einfuhr im Zollverein, noch bevor die
Roggen-Preise die für diesen Fall festgesetzte
Höhe erreicht haben, soll zuerst von der wei-
marschen Regierung inAnrcgung gebracht sei».

Die Nothzustände scheinen in Litth ?iuen
eine solche Höhe erreicht zu haben, daß die
Sicherheitdes Eigenthumsbereits gefährdet
ist. Aus Tilsit wird geschrieben: „Inder
Niederungsgegendvon Plasehkcn sind iir
Folge des Nothstandesbereits Exccsse ans-
gcbrochen. Vor einigen Tagen durchzog ein
Haufen von mehr als 50 hungernden Leuten
die dortige Umgegend und verlangteangeb¬
lich den Verkauf von Getreidezu sehr wohl¬
feilen Preisen; mehre Gutsbesitzer beschwich¬
tigten die Andrängcndcn durch freiwillige
Gaben, während sie den Verkauf ablehntcn.
Von einer Dorfschaftwurden die Aufrührer-
ordentlich ohne besondere Widersetzlichkeit
sämmtlich eingcfangcn, die Hälfte davon nach
hier, die andere nach Heydckrug tranöportirt.
Die Leute versichern, daß sic die Kerkerhaft
dem unerträglichen HungcrzustandVorzügen.
— Es würde ganz im preuß. Systeme liegen,
der Hu,nzcrsnoth in jenen Gegenden mit Sol¬
daten und Cvnstablern abzuhclfen!

Leipzig, 1. März. Ein Gegenstückzu
den aus dem Norden heimkehrendcnOcster-
reichcrn lieferten in den letzten Tagen die
Schaaren von Auswanderern, welche aus
Süden kamen und nach Hamburg und Bre-
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